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Der Aufsichtsrat besteht aktuell aus vier Mitgliedern und hat der-
zeit keine Ausschüsse gebildet. Die Arbeitsweise des Aufsichts-
rats ist in einer Geschäftsordnung geregelt. 

Bezüglich der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat wird 
auf den Corporate-Governance-Bericht des Geschäftsberichts 
sowie auf den Bericht des Aufsichtsrats verwiesen.

Zielgrößen für Frauenanteile, §§ 76 Abs. 4, 111 Abs. 5 AktG
Nach § 111 Abs. 5 AktG hat der Aufsichtsrat regelmäßig Zielgrö-
ßen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand festzu-
legen. Der Vorstand hat nach § 76 Abs. 4 AktG eine Zielgröße für 
den Frauenanteil auf der dem Vorstand nachgeordneten Füh-
rungsebene festzulegen.

Mit Beschluss vom 20. März 2019 hat der Aufsichtsrat für die Zeit 
bis zum 31. Dezember 2021 eine Zielgröße von mindestens 0 % 
für den Aufsichtsrat und Vorstand festgelegt, da es bei der 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands für die 
Gesellschaft vorrangig auf die Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Kenntnisse des Einzelnen ankommt. 

Dessen ungeachtet wird der Aufsichtsrat im Falle der Vakanz von 
Aufsichtsrats- oder Vorstandspositionen bei der Suche nach 
Kandidaten selbstverständlich auch Frauen in Betracht ziehen.

Mit Beschluss vom 20. März 2019 hat der Vorstand für die Zeit 
bis zum 31. Dezember 2021 eine Zielgröße von mindestens 25 % 
für die erste Führungsebene festgelegt.

7.2 Erläuternder Bericht des Vorstands 
zu den Angaben nach § 289a HGB und 
§ 315a HGB

(1) Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das Grundkapital der Nemetschek  SE beläuft sich am 31. 
Dezember 2019 auf 115.500.000,00  EUR und ist eingeteilt in 
115.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

(2) Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertra­
gung von Aktien betreffen
Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von 
Aktien betreffen, bestehen nicht.

(3) Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte 
überschreiten
Die direkten und indirekten Beteiligungen am gezeichneten Kapi-
tal (Aktionärsstruktur), die 10 % der Stimmrechte überschreiten, 
sind im Anhang zum Jahresabschluss bzw. im Konzernanhang 
zum Konzernabschluss der Nemetschek SE dargestellt.

(4) Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 
verleihen
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, 
bestehen nicht.

(5) Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am 
Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmit­
telbar ausüben
Stimmrechtskontrollen für Arbeitnehmer, die am Kapital beteiligt 
sind, bestehen nicht.

(6) Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der 
Satzung über die Ernennung und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung
Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands 
sind in den §§ 84 und 85 AktG in Verbindung mit § 8 der Satzung 
der Nemetschek  SE geregelt. Danach werden Vorstandsmit-
glieder vom Aufsichtsrat für höchstens fünf Jahre bestellt. Eine 
wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils 
für höchstens fünf Jahre, ist zulässig.

Für die Änderung der Satzung gilt § 179 AktG in Verbindung mit 
§§ 14 und 19 der Satzung der Nemetschek SE. Danach beschließt 
über Satzungsänderungen grundsätzlich die Hauptversammlung 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 
Sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, 
reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Soweit 
das Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außerdem 
eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-
kapitals vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die ein-
fache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-
kapitals. Gemäß § 14 der Satzung der Nemetschek  SE ist der 
Aufsichtsrat befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die 
nur deren Fassung betreffen.

(7) Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder 
zurückzukaufen
Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die 
Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetz-
lich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung 
durch die Hauptversammlung. In der Hauptversammlung vom 
28. Mai 2019 wurde ein Ermächtigungsbeschluss vorgeschlagen 
und entsprechend von den Aktionären beschlossen. 

Laut Beschluss gemäß Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 gilt die Ermächtigung wie 
folgt: 

„7.1 Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 28. Mai 2024 ein-
malig oder mehrmals bis zu 11.550.000 eigene Aktien, das sind 
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, ganz oder in Teilbeträ-
gen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben. 
Dabei dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 
Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, die die 
Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr 
nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. 
Die Ermächtigung darf nicht zum Zweck des Handels in eigenen 
Aktien ausgenutzt werden. 
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Diese Ermächtigung tritt an die Stelle der von der Hauptver-
sammlung der Nemetschek Aktiengesellschaft am 20. Mai 2015 
zu Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien, die hiermit aufgehoben wird, soweit von 
ihr kein Gebrauch gemacht wurde. 

7.2 Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse 
oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots. 

a) Beim Erwerb über die Börse darf der Kaufpreis für eine 
Nemetschek Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnitt-
lichen Schlusskurs der Aktie der letzten fünf Börsentage vor der 
Verpflichtung zum Erwerb im elektronischen Handel (Xetra – oder 
einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten.

b) Im Falle eines öffentlichen Kaufangebots darf der Kaufpreis für 
eine Nemetschek Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durch-
schnittlichen Xetra-Schlusskurs an den fünf Börsentagen vor Ver-
öffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten. Sofern die Anzahl der angedienten Aktien das 
Volumen des Angebots überschreitet, muss die Annahme im Ver-
hältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrech-
tigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum 
Erwerb angebotene Aktien der Gesellschaft je Aktionär der 
Gesellschaft kann vorgesehen werden. 

7.3 Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächti-
gung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zulässigen 
Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken, zu ver-
wenden: 

a) Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten als 
Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
beteiligungen oder Teilen von Unternehmen angeboten werden. 

b) Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats eingezo-
gen werden, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der 
Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vor-
stand kann abweichend davon bestimmen, dass das Grundkapi-
tal bei der Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen 
durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundka-
pital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem 
Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl der Aktien in der Sat-
zung ermächtigt

7.4 Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird 
insoweit ausgeschlossen, wie diese gemäß der vorstehenden 
Ermächtigung unter Punkt 7.3 lit. a) der Tagesordnung verwendet 
werden.

7.5 Dieser Beschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung 
der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung gemäß 
TOP 6 in das Handelsregister der Gesellschaft.“

Die in dem Beschluss unter Ziffer 7.5 genannte aufschiebende 
Bedingung ist am 5. Juni 2019 eingetreten und der Beschluss der 
ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 zu TOP 7 
damit wirksam geworden.

(8) Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter 
der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 
Übernahmeangebots stehen
Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der 
Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmean-
gebots stehen, bestehen nicht.

(9) Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die 
für den Fall eines Übernahmeangebots mit Vorstandsmit­
gliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind
Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall 
eines Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeit-
nehmern getroffen sind, bestehen nicht.

7.3 Vergütungsbericht

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat erhält eine fixe Vergütung. Die Aufsichtsratsver-
gütungen stellen sich wie folgt dar:

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNGEN

2019 Angaben in Tausend € 2019 2018

Kurt Dobitsch 250 250

Prof. Georg Nemetschek 225 225

Rüdiger Herzog 200 200

Bill Krouch 200 117

875 792

Vorstand
Die Vorstandsvergütung setzt sich aus einer Festvergütung 
zuzüglich üblicher Nebenleistungen wie Kranken- und Pflegever-
sicherung sowie Dienstwagen und einer variablen, erfolgsabhän-
gigen Vergütung zusammen. Die variable Vergütung hat eine 
kurzfristige und eine langfristige Komponente. 

Die kurzfristige erfolgsabhängige (variable) Vergütung hängt im 
Wesentlichen von erreichten Unternehmenszielen (Umsatz, EBI-
TA und Ergebnis je Aktie) ab, die zu Beginn eines jeden Geschäfts-
jahres zwischen Aufsichtsrat und Vorstand vereinbart werden. 

Die langfristige erfolgsabhängige (variable) Vergütung des Vor-
stands – auch Long-Term-Incentive-Plan (LTIP) genannt – hängt 
vom Erreichen festgelegter Unternehmensziele für die Entwick-
lung von Umsatz, operativem Ergebnis (EBITA) sowie Ergebnis je 
Aktie und vorab definierten strategischen Projektzielen ab. Die zu 
betrachtende Periode beträgt jeweils drei Geschäftsjahre. 




